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Erwägungen

E. 1.1
Am 9. Februar 2015 klagten B.________ und C.________ beim Bezirksgericht Meilen
gegen A.________ auf "A. Auskunftsbegehren; B. Erbteilungsklage C. Absetzung des
Willensvollstreckers". Unter jedem Buchstaben sind zahlreiche Rechtsbegehren aufgeführt.
Am 18. Oktober 2016 beschränkte der Referent des Bezirksgerichts Meilen das Verfahren
in Anwendung von Art. 125 lit. a ZPO auf die "Rechtsbegehren lit. A. und lit. C." und setzte
A.________ eine Frist von 80 Tagen an, um eine in diesem Sinn beschränkte schriftliche
Klageantwort einzureichen. Mit Beschluss vom 28. November 2016 trat das Obergericht
des Kantons Zürich auf eine dagegen gerichtete Beschwerde von A.________ mangels
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht ein.

E. 1.2
A.________ (Beschwerdeführer) hat am 6. Januar 2017 gegen den vorgenannten Beschluss
beim Bundesgericht Beschwerde erhoben. Er ersucht im Wesentlichen darum, den
angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren vorerst auf "das klägerische
Begehren lit. A" zu beschränken; eventuell sei der Beschluss aufzuheben und die Sache zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 1.3
Mit Verfügung vom 30. Januar 2017 wurde dem Begehren des Beschwerdeführers um
Gewährung der aufschiebenden Wirkung entgegen dem Antrag von B.________ und
C.________ (Beschwerdegegner) entsprochen.

E. 2
Angefochten ist vorliegend ein Beschluss, mit dem das Obergericht auf eine Beschwerde
gegen einen prozessleitenden Entscheid (Beschränkung des Verfahrens auf zwei Kategorien
von Rechtsbegehren und Ansetzen einer Frist zur Einreichung der angepassten
Klageantwort) des Referenten des Bezirksgerichtes Meilen nicht eingetreten ist ( Art. 319
lit. b Ziff. 2 ZPO ). Dabei handelt es sich um einen Zwischenentscheid im Sinn von Art. 93
Abs. 1 BGG , gegen den die Beschwerde gegeben ist, soweit dem Beschwerdeführer durch
den angefochtenen Beschluss ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur
droht ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ), der auch durch einen für den Beschwerdeführer
günstigen Endentscheid nicht wieder behoben werden kann ( BGE 137 III 380 E. 1.2.1 S.
382; 139 IV 113 E. 1 S. 115; 139 V 604 E. 3.2 S. 607). Auf die Beschwerde ist ferner
einzutreten, wenn deren Gutheissung sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit
einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren
ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich,
inwiefern hier die genannten Voraussetzungen gegeben sein könnten. Der
Beschwerdeführer kann die seiner Ansicht nach unzulässige Beschränkung der



Rechtsbegehren zusammen mit dem Entscheid in der Sache anfechten. Ihm droht daher kein
Nachteil. Zudem legt er nicht rechtsgenügend dar, inwiefern mit der Gutheissung der
Beschwerde gegen den Zwischenentscheid sofort ein Endentscheid herbeigeführt oder
damit die Kosten für ein aufwändiges Beweisverfahren erspart werden könnten (zur
Begründungspflicht: BGE 137 III 637 E. 1.2 S. 640; 138 III 333 E. 1.3.1 S. 335).

E. 3
Auf die unzulässige Beschwerde ist somit im vereinfachten Verfahren ( Art. 109 Abs. 3
BGG ) unter Kostenfolge für den Beschwerdeführer ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) nicht
einzutreten. Es ist keine Parteientschädigung geschuldet, da die Beschwerdegegner mit
ihrem Antrag, die aufschiebende Wirkung zu verweigern, nicht durchgedrungen sind und
im Übrigen in der Sache keine Vernehmlassung eingeholt worden ist.
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